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513. Siedlungsentwässerungsgebühren (Rekurs)

In Sachen der Stadt Bülach, vertreten durch den Stadtrat Bülach,

Bülach, dieser vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Wipf, Meyer &
Wipf Rechtsanwälte, Zürich, Rekurrentin,

gegen

1. Mischa Klaus,
2. Max Suter,
3. Franz GasseI',
4. Werner Schen'er,
5. Arthur Andermatt,
6. Martin Bühler.

alle Bülach. Rekursgegner,

betreffend die Erhöhung der Siedlungsentwässerungsgebühren (Rekurs
gegen den Beschluss des Bezirksrates Bülach NI'. 113 vom 1R. April 2(07)

hat sich ergeben:

A. Am 15. November 2006 setzte der Stadtrat Bülach geslützt auf
An. lIder kommunalen Verordnung über die Gebühren für Siedlungs­
entwässerung vom 25. November 1996 (Gebührenverordnung) die
Kanalisations-Benützungsgebühren neu fest. Die Abwasser-Grund­
gebühr wurde von Fr. 0.25/m2 auf Fr. 0.32/m2 gewichtete Grundstücks­
fläche und der Abwasser-Mengcnpreis von Fr. 1.98/mJ auf Fr. 2.50/m3
bezogenes Frischwasser erhöht.

B. Gegen diesen Beschluss reichten Mischa Klaus und fünf Mitunter­

zeichner am 13. Dezember 2006 Rekurs beim Bezirksrat Bülach ein, der
diesen am 18. April 2007 guthiess und das Geschäft zur Neubeurteilung
und zum neuen Entscheid an den Stadtrat Bülach zurückwies.

e. Die Stadt Bülach erhob am 1. Juni 2007 gegen den Beschluss dcs
Bezirksrates Rekurs an den Regierungsrat insbcsondere mit dem
Antrag, es sei der Rekursentscheid aufzuheben, alles unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen zu Lasten der Rekursgegner.

D. Der Bezirksrat Bülach nahm am 28. Juni 2007 zum Rekurs Stellung.
Die Rekursgegner 1 und 6 liessen mit Rekursanlwort vom 12. Oktober
2007 Abweisung des Rekurses beantragen.

E. Auf die Parteivorbringen sowie die Ausführungen der Vorinstanz
wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
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Es kommt in Betracht:

1.Beim gegen die Siedlungsentwässerungsgebühren erhobenen Rechts­
mittel handelt es sich um einen Gemeinderekurs im Sinne von § 152 des
Gemeindegesetzes vom 6. Juni 1926 (GG). Dessen zweitinstanzliche
Behandlung obliegt gemäss § 19c Abs. 2 in Verbindung mit § 41 des Ver­
waltungsrechtspOegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) dem Regie­
rungsrat. Die Zuständigkeit des Regierungsrates ist somit gegeben. Auf
den im Übrigen form- und fristgerecht erhobenen Rekurs ist einzutreten.

2. a) Die Rekurrentin macht in formeller Hinsicht eine Verletzung
ihres Anspruches auf rechtliches Gehör geltend. Die Vorinstanz be­
schränke sich auf einige wenige allgemeine, rechtlich nicht abgestützte
Ausführungen zum Wesen der Gebühren und deren Erhebung. Der ver­
fassungsrechtlich vorgeschriebenen Begründungspflicht vermöchten
die vorinstanzlichen Überlegungen nicht zu genügen.

b) Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV)
gewährleistet den Anspruch auf rechtliches Gehör. Darunter fällt die
Prüfungspflicht der Behörde und als deren Kehrseite die Begründungs­
pflicht. Ob eine Behörde ihrer Prüfungspflicht nachgekommen ist,
ergibt sich in erster Linie aus der Begründung der Verfügung oder des
Entscheides. Die Begründung muss so abgefasst sein. dass der Betrof­
fene sie gegcbenenfal1s '-achgerecht anfechten kann. DiL" ;'l 'i'.:: :11{'o:­

lich, wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über Jic
Tragweite des Entscheides ein Bild machen können. In diesem Sinne

müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen
sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihre Verfügung stützt
(BGE 129 I 236 Erw. 3.2).

c) Zwar ist einzuräumen, dass sich dem angefochtenen Entscheid
bezüglich der hier umstrittenen Hauptfrage bloss eine knappe und
oberflächliche Begründung entnehmen lässt. Die Vorinstanz hat jedoch
im Ergebnis klar dargetan, dass die in einem Ausgleichskonto angesam­
melten Gebührenüberschüsse zum Ausgleich später auftretender
Unterdeckungen dienten, nicht jedoch dazu gedacht seien, zukünftige
Investitionen vorzufinanzieren. Sie ist damit ihrer Begründungspflicht ­
wenn auch knapp - hinreichend nachgekommen. Die Rekurrentin hat
denn auch den angefochtenen Entscheid gestützt auf die vorinstanzliche
Begründung sachgerecht anfechten können. Die Gehörsrüge erweist
sich als unbegründet.

3. a) Die Rekurrentin macht in materieller Hinsicht geltend, dass sie
- ausgelöst durch den vom Regierungsrat am 19. Januar 2005 genehmig­
ten Generellen Entwässerungsplan (GEP) - in den kommenden Jahren
einen erheblich gesteigerten Mittelbedarf für die gemäss Art. 60a Abs. 1
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG) und § 45 des
Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974
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(EG GSchG) geforderten Massnahmen der Substanzerhaltung im
Abwasserbereich haben werde. Der jährliche Gesamtinvestitionsbedarf
werde künftig deutlich ansteigen. Aus diesem Grund habe der Stadtrat
Bülach denn auch die streitbetroffene Gebührenerhöhung beschlossen.
Diese Gebührenerhöhung stehe somit nicht im Zeichen einer Vorfinan­
zierung zukünftiger Investitionen, sondern sie solle auf der Grundlage
des G EP und der weiteren gesetzlichen Vorgaben eine langfristige
Finanzplanung gewährleisten, damit angesichts des erheblich anstei­
genden Gesamtinvestitionsbedarfs voraussichtlich bis ins Jahr 2018

gleich bleibende Siedlungsentwässerungsgebühren erhoben werden
können. Das Sanierungsprogramm des GEP (2004-2009) sei vom Stadt­
rat Bülach genehmigt worden und weise einen jährlichen Bedarf von
Liber 1 \Iio. Franken auf. Bei einem Verzicht auf die Gebührenerhöhung
Jecl.:te Jer zu erwartende Gebührenertrag die Kosten der Siedlungsent­
\\:;iss<.:rung künitig nicht m-ehr, weshalb der Fehlbetrag dem Eigenkapital
entnon,men werden müsste. Dementsprechend verdopple sich die Netto­
schuld inr:erhalb \on nur fünf Jahren aui rund 20 Mio. Franken, womit

auch die ZinsbclaslUng erheblich ansteigen würde. Die Vorinstanz
negiere mit ihrem Entscheid nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, son­
dern bringe auch eine kurzfristige finanzrechtliche Betrachtungsweise
zum Ausdruck. Der Bezirksrat stelle isoliert auf die Rechnungsah­
schlüsse der vergangenen Jahre ab, um die streitbetroffene Gebühren­
erhöhung angesichts des Ausgleichkontos mit einem Saldo von rund
-L55 Mio. Franken als nicht gerechtfertigt zu betrachten.

b) Die \'orinstanz führt in ihrem Entscheid aus, dass in der Stadt

Bülach \on den letzten sechs Rechnungsabschlüssen der Siedlungsent­
\\~jsserung deren vier positiv gewesen seien und jener im Jahr 2004 nur
deshalb negativ ausgefallen sei, weil zusätzliche Abschreibungen von
2 \lio. Franken vorgenommen worden seien. Der negative Abschluss
2005 habe mit einer Entnahme von Fr. 97000 aus dem Ausgleichskonto
beglichen werden können. Auch die Rechnung 2006 schliesse trotz
gesteigertem Abschreibungsbedarf und erhöhtem Zinsbedarf mit einem
leichten Erfolg ab. Das Eigenkapital per Ende 2006 entspreche 127%
des Aufwandes 2006. Die vom Stadtrat Bülach beschlossene Gebühren­

erhöhung von rund 25°/" bringe Mehreinnahmen von Fr. 875000, wäh­
rend sich die Nettoschuld in den Jahren 2005 und 2006 jährlich um
Fr. 700000 erhöht habe. Gebühren seien das Entgelt für den Gebrauch
der Anlagen der Siedlungsentwässerung und den damit zusammenhän­
genden Aufwand. Sie würden vom jeweiligen Nutzniesser verursacher­
gerecht bezahlt. Überschüsse würden in einem Ausgleichskonto zum
Ausgleich später auftretender Unterdeckungen verwendet. Sie seien
aber nicht zur Vorfinanzierung zukünftiger Investitionen gedacht. Vor­
finanzierungen unterstünden im kantonalen Recht strengen Regelun­
gen. Der Stadtrat Bülach habe nicht aufgezeigt, wie er das Ausg1cichs-
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konto mit einem Bestand von 4,549 Mio. Franken - was mehr als einem

jährlichen Gebührenertrag entspräche - zur Vermeidung einer Gebüh­
renerhöhung verwenden wolle. Dieses Ausgleichskonto gehöre jenen
Gebührenzahlern, die es geäufnet hätten, und sollte auch zu deren Leb­
zeiten zweckbestimmt verwendet werden. Demgegenüber dürfe eine
Nettoschuld in vernünftigem Ausrnass stehen bleiben, da auch die kom­
menden Generationen von der bestehenden Infrastruktur profitierten.

In ihrer Stellungnahme zum Rekurs weist die Vorinstanz darauf hin,
dass der vom Stadtrat ins Feld geführte GE? nur ein Planungsinstru­
ment sei, mit dem weder die Ausgaben bewilligt noch die Grundlagen
für die Vorfinanzierung gegeben seien. Zudem hätte bereits der strittige
Stadtratsbeschluss eine hinreichende Begründung für die Gebühren­
erhöhung enthalten müssen, was nicht der Fall sei. Die Verwendung der
4,55 Mio. Franken aus dem Ausgleichskonto werde auch im Verfahren
vor dem Regierungsrat vom Stadtrat Bülach nicht dargelegt.

c) Die Rekursgegner führen in ihrer Rekursantwort aus, dass auf
Grund der in der Stadt Bülach seit Jahren markant steigenden Gebüh­
renerträge im Abwasserbereich die ordentlich zu tätigenden Infrastruk­
turbauten finanziell verkraftbar seien. Eine Gebührenerhöhung auf

Vorrat widerspreche dem Gesetz. Jene Infrastrukturbauten, die nur
gestützt auf Visionen gründeten, dürften nicht in die Berechnung des
Budgets sowie des Voranschlages einbezogen werden. Nur jene Infra­
strukturbauten, die von den zuständigen Behörden genehmigt worden
seien, dürften in diese Berechnungen Eingang finden. Der Jahresumsatz
im Abwasserbereich sei kleiner als das geäufnete Vermögen in der Spe­
zialfinanzierung der Stadt Bülach. Dieser Zustand sei rechtswidrig.

4. Art. 60a Abs. 1 GSchG konkretisiert das in Art 3a GSchG fest­

gelegte Verursacherprinzip, indem diese Bestimmung die Kantone ver­
pflichtet, die Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz
der Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, mit Gebühren
oder anderen Abgaben den Verursachern zu überbinden. Bei der Aus­
gestaltung der Abgaben werden insbesondere berücksichtigt: die Art
und die Menge des erzeugten Abwassers (Iit. a); die zur Substanzerhal­
tung erforderlichen Abschreibungen (lit. b); die Zinsen (lit. c); der
geplante Investitionsbedarf für Unterhalt, Sanierung und Ersatz, für
Anpassungen an gesetzliche Anforderungen sowie für betriebliche
Optimierungen (lit. d). Die Inhaber der Abwasseranlagen müssen die
erforderlichen Rückstellungen bilden (Art. 60a Abs. 3 GSchG). Die
Grundlagen für die Berechnung der Abgaben sind öffentlich zugängig
(Art. 60a Abs. 4 GSchG).

Die Finanzierung der Abwasseranlagen erfolgt weitgehend über
kostendeckende und verursachergerechte Gebühren und/oder andere,
ebenfalls kostendeckende und verursachergerechte Abgabearten. Die
Kantone erlassen die entsprechenden Rechtsnormen oder verpflichten
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die Gemeinden dazu (Botschaft GSchG, BB! 1996 IV 1217, 1229). Im
Kanton Zürich wurde die Ausgestaltung der Gebühren an die Gemein­
den delegiert (§ 45 EG GSchG). Die kommunale Rechtsgrundlage für
die Erhebung und Festsetzung der Abwasser-Benützungsgebühren findet
sich in der Gebührenverordnung der Stadt Bülach vom 25. November
1996.

5. a) Die Rekurrentin beruft sich sinngemäss darauf, dass die von ihr
beschlossene Gebührenerhöhung das Kostendeckungsprinzip nicht ver­
letze. Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag der
Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges
nicht übersteigen darf (BGE 132 II 55, Häfelin/Müller/Uhlmann, All­
gemeines Verwaitungsrecht, 5. Auflage 2006, N. 2637 ff.). Zum mass­
gebenden Gesamtaufwand sind neben den laufenden Ausgaben des
betreffenden \ 'erwaltungszweiges auch angemessene Rückstellungen,
.-\bschreibungen und Reserven hinzuzurechnen (BGE 126 I 180). Bei
.-\nschlussgebühren und -beiträgen, wo die Kosten für den Bau und die
.-\mortisation der Leitungen und Anlagen in der Regel über eine län­
gere Zeit und oft ungleichmässig anfallen. muss sich die Überprüfung

. des Kostendeckungsprinzips auf eine entsprechend lange Zeitdauer
erstrecken (Adrian Hungerbühler. Grundsätze des Kausalabgaberechts,
ZBI 2003, S. 520). Auch wenn die nach Art. 60a Abs. 1 GSchG massgeb­
lichen Aufwandpositionen teilweise über den bisher üblichen Rahmen
hinausgehen, steht dies mit dem in der Rechtsprechung stets weit ver­
standenen Kostendeckungsprinzip nicht im Widerspruch. Dieses bezieht
sich zudem nur auf die gesamthaften für die Abwasserbeseitigung anfal­
lenden Kosten und gibt dem Einzelnen keinen Anspruch auf Einzel­
kostenrechnung, die sich auf den von ihm allein verursachten Aufwand
beziehen würde (Petel' Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben
aus rechtlicher Sicht, URP 1999, S. 549).

b) Art. 60a GSchG verpflichtet die Inhaber der Abwasseranlagen,
neben den für die Erhaltung des Substanzwertes der Anlagen erforder­
lichen Abschreibungen (Abs. 11it. b) zusätzlich auch Rückstellungen zu
bilden (Abs. 3). Mit der Revision des GSchG von 1996 wurde diese Ver­
pflichtung zur Bildung von Rückstellungen neu eingeführt, um den
Anlageinhabern die langfristige Finanzierung der Abwasseranlagen ohne
sprunghafte Änderungen des von den Konsumenten zu bezahlenden
Preises für die Abwasserentsorgung zu ermöglichen. Damit sollte künftig
ein angemessener Anteil an Eigenmitteln für Sanierungen und Ersatz
von Anlagen geschaffen werden (Botschaft zum GSchG, BBI 1996 IV
1230). Demnach ist es auch im Rahmen der Anwendung des Kosten­
deckungsprinzips zulässig, angemessene Rückstellungen für die Erneue­
rung bestehender und die Bereitstellung künftiger Infrastrukturanlagen
in die Kostenberechnung einzubeziehen. Dies erscheint auch insofern




